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Sitzung vom 21. August 2014 
 
 

 

 
Gesch. Nr.: SRB-Nr. 179 / GGR 008/14  Vorberatung GPK 
15.04.00 Gemeindebehörden; Konstituierung 
Kenntnisnahme des Schwerpunktprogrammes des Stadtrates für die Amtsdauer 2014-2018 
 
 

ANTRAG DES STADTRATES 
 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT 
 

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates und in Anwendung von § 25 Ziffer 10 der Gemeindeordnung - 
 

BESCHLIESST: 
 
 

1. Das Schwerpunktprogramm des Stadtrates für die Amtsdauer 2014 - 2018 wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Der Stadtrat wird eingeladen, den Grossen Gemeinderat und die Öffentlichkeit laufend über die Fortschrit-

te in der Umsetzung des Programmes zu informieren, zusammengefasst mindestens einmal jährlich im 
Rahmen des Geschäftsberichtes. 

 
3. Gegen diesen Beschluss ist das Referendum ausgeschlossen. 
 
4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

a. Stadtrat, zweifach 
b. Geschäftsprüfungskommission 
c. Abteilung Präsidiales (Geschäftsakten) 

 

 
WEISUNG 

 
AUSGANGSLAGE 
 
Zahlreiche Aufgaben der Stadt ergeben sich per Definition durch übergeordnete Vorgaben und Vorschriften. 
Deren Erfüllung ist in der Regel im Rahmen eines mehr oder weniger bescheidenen Ermessensspielraumes 
möglich. Die eigentliche Regierungsarbeit besteht darin, diesen Ermessensspielraum zu nutzen sowie darüber 
hinaus, Aufgaben in Angriff zu nehmen, deren Erfüllung nicht oder nur teilweise vorgegeben ist, die aber ei-
nem Bedürfnis der Einwohnerschaft entsprechen und zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort beitragen. 
 
Die dazu nötige Kompetenz liegt je nach Geschäft nicht ausschliesslich beim Stadtrat. Oftmals sind dazu auch 
Beschlüsse des Parlamentes oder des Souveräns (Volksabstimmung) erforderlich. 
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SCHWERPUNKTPROGRAMM 2014-2018 
 
Nach den positiven Erfahrungen, die mit den vier bisherigen Schwerpunktprogrammen gesammelt werden 
konnten, hat der Stadtrat für die neue Amtsdauer wiederum eine entsprechende Planung erarbeitet und diese 
anlässlich der stadträtlichen Klausurtagung anfangs Juli eingehend diskutiert.  
 
Das Legislaturprogramm des Stadtrates umfasst die folgenden zehn Schwerpunkte: 
 

 Gestaltung der raumplanerischen Entwicklung 

 Stärkung der Zentren 

 Erfolgreicher Zusammenschluss mit der Gemeinde Kyburg 

 Nachhaltig bewirtschaftete Infrastrukturen 

 Finanzhaushalt im Gleichgewicht 

 Zukunftsgerichtete Behörden- und Verwaltungsorganisation 

 Wirkungsvolle Integration der Migrationsbevölkerung 

 Wirksame Ausgestaltung der Sonderschulung 

 Zeitgemässe frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 

 Zukunftsstrategie in der Altersplanung 
 
Das Schwerpunktprogramm 2014-2018 gewährt einen Überblick über die Handlungsstrategie des Stadtrates 
für die kommenden vier Jahre und vermittelt so die Sicht der von der Exekutive angestrebten Gesamtentwick-
lung unserer Stadt. Im Vergleich zu den bisherigen Programmen hat der Stadtrat die vorliegende Ausgabe in 
Aufbau und Struktur etwas entschlackt und übersichtlicher gegliedert.  
 
Das Programm dient primär dem Stadtrat selbst, seinen Ausschüssen und Kommissionen sowie den Verwal-
tungsabteilungen als verbindliche Grundlage für die strategische Ausrichtung und die darauf abzustimmende 
Geschäftsabwicklung. 
 
Über das Programm sollen aber auch der Grosse Gemeinderat und die Bevölkerung von den Absichten des 
Stadtrates Kenntnis erhalten, was eine konstruktive Diskussion über die anstehenden Handlungsfelder und 
Projekte ermöglicht. 
 

Stadtrat Illnau-Effretikon 
 

  

Ueli Müller  Marco Steiner 
Stadtpräsident  Stadtschreiber-Stellvertreter 
 

Versandt am: 25.08.2014  
ms 
 
Referent: 
 Stadtpräsident Ueli Müller 
 
Zustellung dieser Weisung anlässlich der Sitzung des Grossen Gemeinderates vom 4. September 2014 an: 
a. die Mitglieder des Grossen Gemeinderates (36) (mit Beilage Nr. 1) 
b. die Mitglieder des Stadtrates (9) (mit Beilage Nr. 1) 
c. die akkreditierten Medienvertretungen (mit Beilage Nr. 1) 
d. die abonnierten Empfängerinnen und Empfänger von Geschäftsunterlagen (elektronisch) 
e. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (Verteilung via Newsletter, Publikation auf ilef.ch, Akten) 
 

Beilagen zu Handen der vorberatenden Kommission: 
1. Schwerpunktprogramm des Stadtrates für die Amtsdauer 2014-2018 


